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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Bekanntmachung nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(NUVPG); 
Gemeinde Dornum, Schatthauserstraße 9, 26533 Dornum 

 
Die Gemeinde Dornum, Schatthauserstraße 9, 26533 Dornum hat die Plangenehmigung für den Ge-
wässerausbau zur Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens, einer Gewässerverrohrung und 
der Erstellung von Entwässerungsgräben in der Gemeinde Dornum; Gemarkung Schwittersum, Flur 1, 
Flurstücke 174/4, 174/11 und 174/12 beantragt. 
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Der Landkreis Aurich hat nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht besteht.  
 
Die Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben nicht erforderlich ist: 
 
Es treten nur geringfügige bzw. kleinräumige Auswirkungen auf Menschen, Tiere/Pflanzen, Boden, 
Wasser und Lauft auf. 
 

 Es sind keine Schutzgebiete sehr geschützter Tier- und Pflanzenarten betroffen. 
 

 Insgesamt treten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. 
 

 Diese Feststellung wird hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 

 
Aurich, den 26.01.2018 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 
 

 
 

Bekanntmachung nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(NUVPG); 

Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow 
 
Die Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow hat die Plangenehmigung für den Gewässerausbau 
zur Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens, einer Gewässerverrohrung und der Erstellung 
von Entwässerungsgräben  in der Gemeinde Ihlow; Gemarkung Westerende Holzloog, Flur 2, Flurstü-
cke 91/34, 161/4 und 34/4 beantragt. 
 
Der Landkreis Aurich hat nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht besteht.  
 
Die Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben nicht erforderlich ist: 
 

 Es treten nur geringfügige bzw. kleinräumige Auswirkungen auf Menschen, Tiere/Pflanzen, Boden, 
Wasser und Lauft auf. 
 

 Es sind keine Schutzgebiete sehr geschützter Tier- und Pflanzenarten betroffen. 
 

 Insgesamt treten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. 
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Diese Feststellung wird hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 
 
Aurich, den 26.01.2018 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung über die Bauleitplanung der Stadt Norderney: 

Bebauungsplan Nr. 26 „Südliche Hafenstraße“, 3. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 30 „Am Kap“, 7. Änderung 

 
Der Rat der Stadt Norderney hat am 7. November 2017 in öffentlicher Sitzung die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 26 „Südliche Hafenstraße“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Am 7. Dezember 2017 hat der Rat der Stadt Norderney in öffentlicher Sitzung die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 30 „Am Kap“ als Satzung beschlossen. 
 
Die Bebauungspläne treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). Die Bebau-
ungspläne können einschließlich Begründung bei der Stadt Norderney, Am Kurplatz 3, 26548 Nor-
derney während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungs-
pläne einsehen und über deren Inhalte Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen sind, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes nach § 214 Abs. 2 BauGB sowie Mängel des Abwägungsvorganges nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
 
Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne sind aus den nachstehenden Übersichtsplänen ersichtlich: 
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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 26 „Südliche Hafenstraße“, 3. Änderung 
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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 30 „Am Kap“, 7.Änderung 
 
Norderney, den 23.01.2018 
 
Stadt Norderney 
 
Der Bürgermeister 
Ulrichs 
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Bekanntmachung der 
2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplan Nr. 1004 

der Gemeinde Ihlow, OT Simonswolde 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 03.01.2018 in öffentlicher Sitzung die 2. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1004 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 BauGB). 
 
Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow wäh-
rend der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen 
und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
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Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Ihlow, den 02.02.2018 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 

 
 

Bekanntmachung der 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplan Nr. 1009 

der Gemeinde Ihlow, OT Simonswolde 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 03.01.2018 in öffentlicher Sitzung die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1009 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
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Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 BauGB). 
 
Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow wäh-
rend der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen 
und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
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Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Ihlow, den 02.02.2018 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 

 
 

Bekanntmachung der 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplan Nr. 0303 

der Gemeinde Ihlow, OT Ihlowerfehn 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 03.01.2018 in öffentlicher Sitzung die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 0303 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 BauGB). 
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Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften und RAL-Farben gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 
26632 Ihlow während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebau-
ungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Ihlow, den 02.02.2018 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 
 
 

Bekanntmachung der 2. vorhabenbezogenen Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 9.12 

im OT Victorbur der Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. März 2017 die 2. 
vorhabenbezogene Änderung  des Bebauungsplanes Nr. 9.12 im Ortsteil Victorbur als Satzung (§ 10 
Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der 2. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.12 ist aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich:   
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Die 2. vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.12 tritt mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Die 2. vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.12 liegt mit der dazugehörigen Be-
gründung einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplänen und Lärmschutzgutachten ab sofort im 
Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Zimmer 312, Westvictorburer Str. 2, 26624 Südbrookmer-
land, während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme unbefristet öffentlich aus. Jeder-
mann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland geltend gemacht worden sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü b e r s i c h t s p l a n 

B-Plan Nr. 9.12 

2. Änderung 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Südbrookmerland,  31. Januar 2018 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Süßen 
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